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 Fachbereich Planung und Umwelt  vom: 10.06.2002 
 
 
 Beschlussvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Planungs- und Umweltausschuss 
 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rat der Stadt Kamen 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Bebauungsplan Nr. 67 Ka "Schattweg" 
hier: Satzungsbeschluss 
 

 
 
Ergebnis des Mitwirkungsverbotes gem. § 31 GO NW (i.d.F.d.B. vom 14.07.1994) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Kamen beschließt nach Prüfung und Abwägung gem. § 3 (2) BauGB in der 
derzeit gültigen Fassung: 
 
1. die Aufhebung eines Teils des Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

Nr. 16 Ka gem. § 2 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 BauGB. 
 
2. über die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der öffentlichen 

Auslegung geäußerten Anregungen entsprechend der beigefügten Stellungnahmen der 
Verwaltung; 

 
3. den Bebauungsplan Nr. 67 Ka „Schattweg“ gem. § 10 BauGB (Baugesetzbuch in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997, BGBl. I, S. 2141) als Satzung. 
 
Der Geltungsbereich wird folgendermaßen begrenzt: 
im Westen durch die L 678 (Unnaer Strasse), 
im Norden und im Osten durch den „alten“ Schattweg, 
im Süden durch den „neuen“ Schattweg. 

 
Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der Neuaufstellung sind in dem beiliegen-
den Plan ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister

 

Vorlage 
 
Nr. 122/2002 
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Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 23.03.2000 beschlossen, den o.a. Bebauungsplan 
aufzustellen. Dieser Beschluss wurde im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Kamen 
am 03.09.2001 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger sind gem. § 3 (1) BauGB am 03.07.2001 über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, Alternativen sowie der in diesem Zusammenhang zu berück-
sichtigenden Rahmenbedingungen und Auswirkungen in Kenntnis gesetzt worden.  
 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB und der Nachbar-
gemeinden gem. § 2 (2) BauGB hat in der Zeit vom 20. 08. 2001 bis 19.09.2001 
stattgefunden.  
 
Am 02.04.2002 wurde im Amtsblatt 07/2002 der Stadt Kamen die öffentliche Auslegung des 
Planentwurfs ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung wurde gem. § 3 (2) 
BauGB in der Zeit vom 15.04.2002 bis 17.05.2002 durchgeführt. 
Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen müssen untereinander sowie gegeneinander 
abgewogen werden. Die Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anregungen sowie jeweils 
ein Abwägungsvorschlag sind dieser Beschlussvorlage beigefügt.  
 
Im Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg –Teilabschnitt Dortmund / 
Unna / Hamm – ist die Fläche als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich dargestellt. 
 
Im rechtsverbindliche Landschaftsplan Nr. 4 Kamen-Bönen des Kreises Unna ist für ein Teil 
des Planbereiches das Entwicklungsziel 2 „Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen 
Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ 
dargestellt. Dieser Bereich ist Teil eines Landschaftsschutzgebietes. Weitergehende Fest-
setzungen von Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen werden nicht 
getroffen. 
 
Der Kreis Unna hat dazu festgestellt, dass er als Untere Landschaftsbehörde gegen den 
räumlichen Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplanes Nr. 67 Ka „Schattweg“ keine 
Bedenken hat und das in dem rechtskräftigen Landschaftsplan Nr. 4 festgesetzte Land-
schaftsschutzgebiet „L 4“ für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nach dessen 
Rechtskraft zurück tritt. Diese Feststellung begründet sich in der Tatsache, dass das 
Plangebiet im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Kamen als Gewerbegebiet 
dargestellt ist. Somit wird der Bebauungsplan gem. § 8 (2) BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. 
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Bebauungsplan Nr. 67 Ka „Schattweg“ 
Stellungnahmen der Verwaltung und Abwägungsvorschläge zu den Anregungen, die von 
Trägern öffentlicher Belange bzw. im Zuge der öffentlichen Auslegung vorgebracht worden 
sind. 
 
 
Anregungen des Staatliche Umweltamtes: 
 
Das Staatliche Umweltamt sieht eine immissionsschutzrechtliche Konfliktsituation im 
nordöstlichen Planbereich, wo ein vorhandenes Wohnhaus mit einer Ausweisung als 
Mischgebiet überplant ist und schlägt vor diesen Bereich auch einer 
gewerbegebietskonformen Nutzung zuzuführen, damit das gesamte Plangebiet als 
Gewerbegebiet ausgewiesen werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, sollte geprüft 
werden, inwieweit von der Festsetzungsmöglichkeit nach § 1 Abs. 10 BauNVO Gebrauch 
gemacht werden kann. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Anregung zurückzuweisen. 
 
Begründung: 
Das vorhandene Wohnhaus ist im Privatbesitz und wird als solches auch genutzt. Mit einer 
für Gewerbegebiete baugebietskonforme Nutzung ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Da 
es sich hier nicht um Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal für anzusiedelnde 
Gewerbebetriebe handelt, sind diese Nutzungen in einem Gewerbegebiet auch nicht 
ausnahmsweise zulässig. Eine Überplanung mit Gewerbegebiet hätte außerdem zur Folge, 
dass sich die immissionsrechtliche Beurteilungsgrundlage für die Bewohner grundlegend 
ändert, da sie in Zukunft ein höheres Maß an Immissionen hinzunehmen hätten. 
 Immissionsrichtwerte für Mischgebiete tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A); 
 für Gewerbegebiete tags 65 dB(A), nachts 50 dB(A) 

Das Nebeneinander von Mischgebiet (MI) und eingeschränktem Gewerbegebiet (GEb), wie 
im Bebauungsplan ausgewiesen, führt nach Meinung der Verwaltung in diesem Falle nicht 
zu einer Konfliktsituation.  
Bei einer Festsetzung gem. § 1 Abs. 10 BauNVO kann für im ausgewiesene Baugebiet 
unzulässige vorhandene bauliche Anlagen festgesetzt werden, dass Erweiterungen, 
Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen dieser Anlagen allgemein zulässig 
sind oder ausnahmsweise zugelassen werden können. Die Verwaltung hält eine solche 
Festsetzungsmöglichkeit für nicht angebracht, da sich an der realen Situation im Plangebiet 
in absehbarer Zeit nichts ändern wird und das Problem der höheren Immissionsrichtwerte für 
die Bewohner nicht gelöst wäre. 
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